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Beginn: 20:00 Uhr Sitzung-Nr: 04/gr/020/2023
Ende: 20:23 Uhr WP.: 2019/2024

NIEDERSCHRIFT

über die am 06.12.2023
im Dorfgemeinschaftshaus, Kirchstraße 31, 76857 Dernbach

stattgefundene 19. Sitzung des Ortsgemeinderates der Ortsgemeinde Dernbach

Zeit, Ort und Tagesordnung wurden am 01.12.2023 öffentlich bekannt gemacht (§ 34 Abs. 6 GemO)
Alle Ratsmitglieder wurden am 28.11.2023 schriftlich eingeladen.
Gesetzliche Zahl der Ratsmitglieder gemäß § 29 GemO: 9
Zahl der Beigeordneten: 2, stimmberechtigte Beigeordnete: 2

Zu Beginn der Sitzung waren anwesend:

Ortsbürgermeister

Erste Beigeordnete und Ratsmitglied

Beigeordnete und Ratsmitglied

Ratsmitglieder

Schriftführer

Abwesend:

Ratsmitglieder

Tagesordnung:

A. Öffentlicher Teil

Harald Jentzer

Christian Dörr

Maria Nicklas

Axel Braun
Thomas Köder
Oliver Metz
Matthias Schanzenbach
Günter Weilacher

Jochen Hauck

Thorsten Schmitt entschuldigt

1 Einwohnerfragestunde
2 Entscheidung über die Annahme von Spenden gem. § 94 Abs. 3 GemO
3 Förderprogramm "Klimaangepasstes Waldmanagement"

Vorlage: 04/150/V/536/2023
4 Festsetzung der Realsteuerhebesätze für das Haushaltsjahr 2024

Vorlage: 04/148/V/528/2023
5 Festsetzung des wiederkehrenden Beitrages für Feld-, Weinbergs- und Waldwege 2024

Vorlage: 04/149/V/529/2023

6 Feststellung der Jahresabschlüsse 2020, 2021 und 2022 sowie Erteilung der Entlastung gem. § 114
GemO
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Der Vorsitzende begrüßte die Anwesenden, stellte die ordnungsgemäße Einladung sowie die
Beschlussfähigkeit fest und eröffnete die Sitzung. Einwände gegen die Niederschrift der letzten Sitzung
wurden keine erhoben.

OB Jentzer beantwortete vollumfänglich die Fragen von Einwohnern rund um die Planungen der
Baugebiete „Im Bruch“ und „Am Berg“ und zur KITA Ramberg in Bezug der geplanten Übernahme der
Bauträgerschaft und die Folgen für die Ortsgemeinden Dernbach und Ramberg

Es waren keine Spenden zu beschließen.

Der Ortsgemeinderat hatte über das Förderprogramm „Klimaangepasstes Waldmanagement“ zu
entscheiden.
Bundesmittel für das Förderprogramm werden durch den Bund bis mindestens 2026 bereitgestellt.

Der Gemeinderat beschließt einstimmig die nachträgliche Genehmigung des Zuschussantrages 2024
sowie die Beantragung in den zukünftigen Jahren, nach Absprache mit dem Forstzweckverband
Haingeraide.
Des Weiteren beschließt der Gemeinderat einstimmig die Weiterleitung der Zuwendung an den
Forstzweckverband Haingeraide. Sollte durch Nichteinhaltung der Kriterien die Zuwendung
zurückgezahlt werden müssen, erfolgt die Rückzahlung der Zuwendung einschließlich der hierzu
angefallenen Kosten über den Forstzweckverband Haingeraide.

Die Realsteuerhebesätze der Ortsgemeinde Dernbach sind derzeit wie folgt festgesetzt:
- Grundsteuer A: 345 v.H.
- Grundsteuer B: 465 v.H.
- Gewerbesteuer: 395 v.H.

Die Realsteuerhebesätze entsprechen damit den derzeit gültigen Nivellierungssätzen nach dem
Landesfinanzausgleichsgesetz oder liegen über diesen.
Aus diesem Grund schlägt OB Jentzer dem Ortsgemeinderat vor, die Realsteuerhebesätze unverändert zu
belassen.

Der Ortsgemeinderat beschließt einstimmig, die Realsteuerhebesätze für das Haushaltsjahr 2024
unverändert zu belassen, die Realsteuerhebesätze betragen:
- Grundsteuer A: 345 v.H.
- Grundsteuer B: 465 v.H.
- Gewerbesteuer: 395 v.H.

7 Bauangelegenheiten
8 Auftragsvergaben
9 Informationen

1 Einwohnerfragestunde

2 Entscheidung über die Annahme von Spenden gem. § 94 Abs. 3 GemO

3 Förderprogramm "Klimaangepasstes Waldmanagement"
Vorlage: 04/150/V/536/2023

4 Festsetzung der Realsteuerhebesätze für das Haushaltsjahr 2024
Vorlage: 04/148/V/528/2023
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Der wiederkehrende Beitrag für Feld-, Weinbergs- und Waldwege beträgt aktuell auf 11,00 €|ha.

Der Ortsgemeinderat beschließt einstimmig, den wiederkehrenden Beitrag für Feld-, Weinbergs- und
Waldwege für das Haushaltsjahr 2024 unverändert bei 11,00 €|ha zu belassen.

OB Jentzer informierte über die Rechnungsprüfung am 23.11.2023.
Da keine Beschlussvorlage seitens der Verwaltung vorgelegen hat, hat OB Jentzer die Vertagung des TOP
auf die nächste Sitzung vorgeschlagen.

Der Ortsgemeinderat beschließt einstimmig die Vertagung des TOP „Feststellung der Jahresabschlüsse
2020, 2021 und 2022 sowie Erteilung der Entlastung gem. § 114 GemO“

Es waren keine Bauangelegenheiten zu beschließen.

Es waren keine Auftragsvergaben zu beschließen.

OB Jentzer informierte über die positive Gewerbesteuerentwicklung, der Haushaltsplan sah Einnahmen
bei der Gewerbesteuer in Höhe von 50.000 € vor, das tatsächliche Ergebnis beträgt voraussichtlich 70.000
€ bis 80.000 €.

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 mit Stellenplan wurde laut OB Jentzer mit dem Hinweis
auf die Ausschöpfung der Sparpotenziale genehmigt.

OB Jentzer informierte über die große Resonanz für das Adventsfest.

Worüber Niederschrift

5 Festsetzung des wiederkehrenden Beitrages für Feld-, Weinbergs- und Waldwege 2024
Vorlage: 04/149/V/529/2023

6 Feststellung der Jahresabschlüsse 2020, 2021 und 2022 sowie Erteilung der Entlastung gem. §
114 GemO

7 Bauangelegenheiten

8 Auftragsvergaben

9 Informationen

Der Vorsitzende Der Schriftführer


